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Niederschrift Nr. 1 
über die öffentliche konstituierende Sitzung  

der Gemeindevertretung Süderdorf 
am Dienstag, 19. Juni 2018, im Uns Dörpshuus 

 
Beginn: 19:30 Uhr        Ende: 20:30 Uhr 
 
Anwesend sind: 
Herr Hagen Billerbeck 
Herr Ernst Hermann Reitz 
Herr Hauke Deuse 
Herr Heino Grimm 
Frau Susanne Böttger 
Herr Frank Hinrichs 
Herr Klaus Peters 
Frau Susanne Voß 
Herr Arne Karstens 
 
Als Gäste anwesend: 
Die ausscheidenden Gemeindevertreter/-in 
 
Von der Verwaltung: 
Frau Anke Thießen als Protokollführerin 
 
 
Tagesordnung: 

1. Eröffnung, Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit durch den 
bisherigen Vorsitzenden 

2. Verabschiedung der ausscheidenden Gemeindevertreterinnen und Gemein-
devertreter 

3. Feststellung des ältesten Mitgliedes und Übergabe des Vorsitzes 

4. Erklärung der Mitglieder über ihre Fraktionszugehörigkeit und Benennung der 
/ des Vorsitzenden bzw. der Sprecherin / des Sprechers der Fraktion sowie 
die Erklärung zur Bildung von Fraktionen nach §32 a GO 

5. Wahl der Vorsitzenden / des Vorsitzenden der Gemeindevertretung unter Lei-
tung des ältesten Mitgliedes 

6. Verpflichtung der Vorsitzenden / des Vorsitzenden durch das älteste Mitglied 
sowie Ernennung zur Bürgermeisterin / zum Bürgermeister und Vereidigung 

7. Übergabe des Vorsitzes an die neu gewählte Bürgermeisterin / den neu ge-
wählten Bürgermeister 

8. Verpflichtung der Gemeindevertreterinnen und -vertreter durch die Vorsitzen-
de / den Vorsitzenden 

9. Wahl der 1. Stellvertreterin / des 1. Stellvertreters der Vorsitzenden / des Vor-
sitzenden sowie Ernennung zur 1.Stellvertreterin / zum 1. Stellvertreter der 
Bürgermeisterin / des Bürgermeisters und Vereidigung 

10. Wahl der 2. Stellvertretenden / des 2. Stellvertreters der Vorsitzenden / des 
Vorsitzenden sowie Ernennung zur 2. Stellvertreterin / zum 2. Stellvertreter 
der Bürgermeisterin / des Bürgermeisters und Vereidigung 

11. Wahl der Mitglieder für den Wahlprüfungsausschuss nach §39 GKWG 
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12. Wahl der Mitglieder in die in der Hauptsatzung bestimmten ständigen Aus-
schüsse  

a) Ausschuss zur Prüfung des Jahresabschlusses (4 Mitglieder der Gemein-
devertretung) 

b) Wege- und Umweltausschuss (7 Mitglieder) 

c) Kulturausschuss (7 Mitglieder) 

13. Wahl der Ausschussvorsitzenden/ stellv. Ausschussvorsitzenden gem. § 46 
Abs. 5 der Gemeindeordnung 

a) Ausschuss zur Prüfung des Jahresabschlusses 

b) Wege- und Umweltausschuss 

c) Kulturausschuss 

14. Wahl eines stellv. Amtsausschussmitgliedes 

15. Wahl eines Mitgliedes in den Kindertagesstättenausschuss des Kindergartens 
"Friedensstern" in Wrohm 

16. Einwohnerfragestunde 

17. Genehmigung der Niederschrift Nr. 19 über die Sitzung der Gemeindevertre-
tung vom 24.04.2018 

18. Mitteilungen 

19. Vorschlag für die Wahl der Schöffen für die Geschäftsjahre 2019 bis 2023 

20. Eingaben und Anfragen 
 
 
TOP 1. Eröffnung, Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit durch den 
bisherigen Vorsitzenden   
 
Der bisherige Vorsitzende begrüßt die Anwesenden, eröffnet die Sitzung und stellt fest, 
dass die Gemeindevertretung ordnungsgemäß geladen und beschlussfähig ist. 
 
 
TOP 2. Verabschiedung der ausscheidenden Gemeindevertreterinnen und Ge-
meindevertreter   
 
Der bisherige Vorsitzende verabschiedet die ausscheidenden Gemeindevertreter/in 
Jutta Beeck, Ralf Karstens und Henning Rohde. Er spricht ihnen den Dank und die An-
erkennung der Gemeinde für ihre Mitarbeit aus und überreicht ihnen eine Urkunde der 
Gemeinde sowie ein Präsent. 
 
 

TOP 3. Feststellung des ältesten Mitgliedes und Übergabe des Vorsitzes   
 
Der bisherige Vorsitzende stellt Gemeindevertreter Ernst Hermann Reitz als ältestes 
Mitglied der neu gewählten Gemeindevertretung fest. Er übergibt den Vorsitz für die 
Tagesordnungspunkte 4 – 7. 
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TOP 4. Erklärung der Mitglieder über ihre Fraktionszugehörigkeit und Benennung 
der / des Vorsitzenden bzw. der Sprecherin / des Sprechers der Fraktion sowie 
die Erklärung zur Bildung von Fraktionen nach §32 a GO  
 
Die Mitglieder der Gemeindevertretung Süderdorf haben ausdrücklich erklärt, dass sie 
keine Fraktion bilden werden. 
 
 
TOP 5. Wahl der Vorsitzenden / des Vorsitzenden der Gemeindevertretung unter 
Leitung des ältesten Mitgliedes   
 
Das älteste Mitglied bittet um Vorschläge für die Wahl der Vorsitzenden / des Vorsit-
zenden der Gemeindevertretung. 
 
Beschluss: 
Gemeindevertreter Heino Grimm wird zum Vorsitzenden der Gemeindevertretung vor-
geschlagen und gewählt. 
 
Stimmenverhältnis:  
einstimmig bei eigener Stimmenthaltung 
 
 

TOP 6. Verpflichtung der Vorsitzenden / des Vorsitzenden durch das älteste Mit-
glied sowie Ernennung zur Bürgermeisterin / zum Bürgermeister und Vereidi-
gung  
 
Bürgermeister Heino Grimm wird vom ältesten Mitglied durch Aushändigung der Er-
nennungsurkunde zum Ehrenbeamten für die Dauer seiner Wahlzeit ernannt, unter Ab-
legung des Beamteneides vereidigt und in sein Amt als Bürgermeister eingeführt. 
 
 
TOP 7. Übergabe des Vorsitzes an die neu gewählte Bürgermeisterin / den neu 
gewählten Bürgermeister   
 
Das älteste Mitglied übergibt den Vorsitz an den neu gewählten Bürgermeister. 

 
 

TOP 8. Verpflichtung der Gemeindevertreterinnen und -vertreter durch die Vorsit-
zende / den Vorsitzenden   
 
Die Gemeindevertreterinnen / -vertreter werden vom Vorsitzenden durch Handschlag 
auf die gewissenhafte Erfüllung ihrer Obliegenheiten sowie zur Verschwiegenheit ver-
pflichtet und in ihre Tätigkeit eingeführt. 
 

 
TOP 9. Wahl der 1. Stellvertreterin / des 1. Stellvertreters der Vorsitzenden / des 
Vorsitzenden sowie Ernennung zur 1.Stellvertreterin / zum 1. Stellvertreter der 
Bürgermeisterin / des Bürgermeisters und Vereidigung  
 
Beschluss: 
Als 1. Stellvertreter des Vorsitzenden wird Gemeindevertreter Hagen Billerbeck vorge-
schlagen und von der Gemeindevertretung gewählt.  
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Stimmenverhältnis:  
einstimmig bei eigener Stimmenthaltung 
 
Der 1. stellv. Bürgermeister wird durch den Bürgermeister durch Aushändigung der Er-
nennungsurkunde für die Dauer seiner Wahlzeit zum Ehrenbeamten ernannt, unter Ab-
legung des Beamteneides vereidigt und in sein Amt als 1. Stellvertreter des Bürger-
meisters eingeführt. 
 
 

TOP 10. Wahl der 2. Stellvertretenden / des 2. Stellvertreters der Vorsitzenden / 
des Vorsitzenden sowie Ernennung zur 2. Stellvertreterin / zum 2. Stellvertreter 
der Bürgermeisterin / des Bürgermeisters und Vereidigung  
 
Beschluss: 
Als 2. Stellvertreter des Vorsitzenden wird Gemeindevertreter Ernst Hermann Reitz 
vorgeschlagen und von der Gemeindevertretung gewählt.  

 
Stimmenverhältnis:  
einstimmig bei eigener Stimmenthaltung 
 
Der 2. stellv. Bürgermeister wird durch den Bürgermeister durch Aushändigung der Er-
nennungsurkunde für die Dauer seiner Wahlzeit zum Ehrenbeamten ernannt, unter Ab-
legung des Beamteneides vereidigt und in sein Amt als 2. Stellvertreter des Bürger-
meisters eingeführt. 
 
 

TOP 11. Wahl der Mitglieder für den Wahlprüfungsausschuss nach §39 GKWG   
 
 
Die Wahl für die Besetzung des Ausschusses erfolgt en bloc und offen. 
 
Beschluss: 
Als Mitglieder für den Wahlprüfungsausschuss werden folgende Gemeindevertre-
ter/innen vorgeschlagen und gewählt: 
 

Susanne Voß Susanne Böttger 

Hagen Billerbeck  

 
Stimmenverhältnis:  
6 Ja-Stimmen und 3 Enthaltungen 
 
 

TOP 12. Wahl der Mitglieder in die in der Hauptsatzung bestimmten ständigen 
Ausschüsse  
a) Ausschuss zur Prüfung des Jahresabschlusses (4 Mitglieder der Gemeinde-
vertretung) 
b) Wege- und Umweltausschuss (7 Mitglieder) 
c) Kulturausschuss (7 Mitglieder)  
 
Die Wahlen für die Besetzung der Ausschüsse erfolgen en bloc und offen. 
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a) Ausschuss zur Prüfung des Jahresabschlusses 
 

Beschluss: 
Für den Ausschuss werden folgende Gemeindevertreter vorgeschlagen und gewählt: 
 

Ernst Hermann Reitz Susanne Voß 

Frank Hinrichs Hauke Deuse 

 
Stimmenverhältnis: 
einstimmig 
 
 
b) Wege- und Umweltausschuss 

 
Beschluss: 
Für den Ausschuss werden folgende Gemeindevertreter/Mitglieder vorgeschlagen und 
gewählt: 
 

Ernst Hermann Reitz Heino Grimm 

Klaus Peters Arne Karstens 

Johann Hermann Thießen Andreas Brüggmann 

Martin Kröger  

 
Stimmenverhältnis: 
einstimmig 
 
 
c) Kulturausschuss 

 
Beschluss: 
Für den Ausschuss werden folgende Gemeindevertreter/Mitglieder vorgeschlagen und 
gewählt: 
 

Frank Hinrichs Hauke Deuse 

Susanne Böttger Susanne Voß 

Hagen Billerbeck Ina Rohde 

Henning Rohde  

 
Stimmenverhältnis: 
einstimmig 
 
 

TOP 13. Wahl der Ausschussvorsitzenden/ stellv. Ausschussvorsitzenden gem. § 
46 Abs. 5 der Gemeindeordnung 
a) Ausschuss zur Prüfung des Jahresabschlusses 
b) Wege- und Umweltausschuss 
c) Kulturausschuss  
 
Beschluss: 
Zu Ausschussvorsitzenden und stellv. Ausschussvorsitzenden werden vorgeschlagen 
und gewählt: 
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a) Ausschuss zur Prüfung des Jahresabschlusses 
 

Ausschussvorsitzender: Ernst Hermann Reitz 
Stellvertreterin: Susanne Voß 

 
Stimmenverhältnis:  
einstimmig  

 
 
b) Wege- und Umweltausschuss 

 
Ausschussvorsitzender: Ernst Hermann Reitz 
Stellvertreter: Heino Grimm 

 
Stimmenverhältnis:  
einstimmig  
 
 

c) Kulturausschuss 
 

Ausschussvorsitzender: Frank Hinrichs 
Stellvertreterin: Susanne Voß 

 
Stimmenverhältnis:  
einstimmig 
 

 

TOP 14. Wahl eines stellv. Amtsausschussmitgliedes   
 
Beschluss: 
Als Stellvertreter für den Bürgermeister wird Gemeindevertreter Hagen Billerbeck vor-
geschlagen und von der Gemeindevertretung gewählt. 
 
Stimmenverhältnis:  
einstimmig 
 
 
TOP 15. Wahl eines Mitgliedes in den Kindertagesstättenausschuss des Kinder-
gartens "Friedensstern" in Wrohm   
 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Süderdorf wählt Gemeindevertreter Frank Hin-
richs als Mitglied in den Kindertagesstättenausschuss des Kindergartens „Friedens-
stern“ in Wrohm. 
 
Stimmenverhältnis: 
einstimmig 
 

 
TOP 16. Einwohnerfragestunde   
 
Peter Brüggmann spricht den Breitbandausbau im Außenbereich an. Bürgermeister 
Heino Grimm gibt entsprechende Erläuterungen.  
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Des Weiteren berichtet Herr Weinhold, dass ein Mitarbeiter von den Stadtwerken 
Neumünster heute bei ihm vor Ort war. Er habe erklärt, dass in einer Sitzung in Neu-
münster entschieden wird, ob sich ein Ausbau des Breitbandnetzes im Außenbereich 
lohnt. Das Ergebnis wird der Gemeinde dann schriftlich mitgeteilt.  
Erforderlichenfalls wird die Gemeinde dann über evtl. Fördermöglichkeiten beraten.  
 
 

TOP 17. Genehmigung der Niederschrift Nr. 19 über die Sitzung der Gemeinde-
vertretung vom 24.04.2018   
 
Beschluss: 
Die Niederschrift Nr. 19 vom 24.04.2018 wird genehmigt. 
 
Stimmenverhältnis: 
6 Ja-Stimmen und 3 Enthaltungen 
 
 

TOP 18. Mitteilungen   
 
Die Gemeindevertretung wird vom Bürgermeister über folgende Angelegenheiten in-
formiert: 
 

 Der Breitbandausbau wird durchgeführt. 

 Der Kreis Dithmarschen hat mitgeteilt, dass die B 203 von Lüdersbüttel bis Hamdorf 
im Frühjahr 2019 saniert wird. 

 Die Ausgleichszahlung der Schleswig-Holstein Netz AG beträgt für das Geschäfts-
jahr 2017 = 11.349,82 €  

 Einwohnerzahl am 31.03.2017 = 355 

 Protokoll des Kindertagesstättenbeirates des Kindergartens „Friedensstern“  
Die Elternbeiträge für die neue Gruppe mit einer Betreuungszeit von 08.00 Uhr bis 
13.00 Uhr betragen für U3 Kinder = 339,00 € monatlich und für Ü3 Kinder = 192,00 € 
monatlich.  
Es sind noch 3 freie U3 Plätze vorhanden. 

 Die jährliche Hauptinspektion der Spielgeräte hat stattgefunden. Auf dem Spielplatz 
im OT Lüdersbüttel weisen einige Geräte Mängel auf. 
Frank Hinrichs teilt mit, dass die Eltern die Reparaturen wieder selbst im Rahmen 
eines Spielplatzfestes ausführen werden. 

 E.ON hat mitgeteilt, dass in Süderdorf noch vorhandene Überlandleitungen entfernt 
und unterirdisch verlegt werden sollen. Eine gleichzeitige Ausführung der Arbeiten 
mit dem Breitbandausbau ist nicht möglich.  

 

 
TOP 19. Vorschlag für die Wahl der Schöffen für die Geschäftsjahre 2019 bis 
2023   
 
Für die Vorschlagslisten der Schöffen in allgemeinen Strafsachen ist jede Gemeinde 
unabhängig von ihrer Größe zuständig. 
Gem. § 28 ff. des Gerichtsverfassungsgesetzes (GVG) sind für die Geschäftsjahre 
2019 bis 2023 Schöffen zu wählen. Die Anzahl der in der Schöffenvorschlagsliste auf-
zunehmenden Personen ist nach § 36 Abs. 4 GVG von dem Präsidenten des Landge-
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richtes Itzehoe in Anlehnung an die Einwohnerzahlen der Gemeinden bestimmt wor-
den.  
 
Nachdem die Vorschlagslisten von den Gemeinden aufgestellt wurden, erfolgt die 
Übersendung an den Amtsrichter als Vorsitzenden des Schöffenwahlausschuss bis 
zum 01.09.2018. Dort werden alle Listen zu einer einheitlichen Liste zusammengefasst. 
Der Schöffenwahlausschuss wählt die erforderliche Zahl von Schöffen für das Amtsge-
richt sowie für das Landgericht.   
 

Gemeinde                      Einwohner (Stand 01.10.17)       erforderliche Schöffenvorschläge 
Süderdorf                                     354                                                                1   
  

Lfd. 

Nr. 

Name, Vorna-

me/n Geburtsna-

me 

Geburtsort 

(Gemeinde/Kreis) 
Geburtsdatum Beruf Anschrift 

Bemerkungen 

a) Ausschlussgründe 

b) Begründung der Bewerbung 

c) Gewünschtes Gericht 

1 

Böttger, Susanne Heide/ Dithmarschen 28.12.1968 Texterin/ 

Leiterin 

Ehrenamt 
Netzwerk 

Mühlenstraße 

5a, 25782 Sü-

derdorf 

b) Als ehrenamtlich Aktive möchte Frau 

Böttger gerne Erfahrungen in der Recht-

sprechung sammeln.  

 

Beschluss: 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Süderdorf beschließt, folgende Person als 
Schöffin für die Geschäftsjahre 2019-2023 beim Amtsgericht Meldorf vorzuschlagen: 
 
Frau Susanne Böttger 
 
Stimmenverhältnis: 
einstimmig 
 
 

TOP 20. Eingaben und Anfragen   
 
Die Gemeindevertretung diskutiert die Einrichtung des Naturkindergartens in Dellstedt. 
Ein Förderverein als der Träger der Einrichtung ist bereits gegründet worden. Weitere 
Gespräche mit den beteiligten Gemeinden sind erforderlich. 
 
 

 
 
 
 
 

(Grimm)  (Thießen) 
Vorsitzender  Protokollführerin 

 
Verteiler: 
 
GV, GB-Leitung, GSB, AV, Akte, Auszüge verteilt, Freigabe Ratsinfo, Protokollbuch. (sw) 


